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Merkblatt für Förderanträge der Fernsehfilmförderung – Formale Erfordernisse 
 
Laut Förderungsrichtlinien (A. Allgemeiner Teil, Punkt 4.) gilt ein Antrag als rechtzeitig eingebracht, wenn er spätestens bis zum 
jeweiligen Einreichtermin, 17.00 Uhr im Büro des FILMFONDS WIEN, 1070 Wien, Stiftgasse 6, vollständig und in entsprechender Anzahl 
(1-fach für TV-Anträge) einlangt. Die Einreichtermine der Fernsehfilmförderung entnehmen Sie bitte der Website des FILMFONDS 
(www.filmfonds-wien.at). Verspätet einlangende Anträge werden ausnahmslos nicht berücksichtigt. 
 
Der FILMFONDS ist berechtigt, Unterlagen, die nicht im Original vorgelegt werden können, einzusehen bzw. eine beglaubigte oder 
nicht beglaubigte Kopie zu verlangen. Originale werden der Antragstellerin nach Prüfung durch den FILMFONDS umgehend 
zurückgegeben. 
 
Laut Förderungsrichtlinien (A. Allgemeiner Teil, Punkt 4.) trägt ausnahmslos die Antragstellerin die Verantwortung für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im Antrag.  
 
Für die korrekte Handhabung des Förderungsantrages ist ein vollständiges Anlageverzeichnis vorzulegen.  
 
Berücksichtigen Sie bitte insbesondere: 
 

 Elektronisch zugesendete Antragsunterlagen gelten als nicht vorgelegt.  
 DREHBÜCHER für fiktionale Fernsehfilme bzw. DREHKONZEPTE für Dokumentarfilme (mit Angabe des Datums und der 

jeweiligen Fassung) sind von den Antragsunterlagen getrennt vorzulegen (zB. Schnellhefter).   
 Für die  ÜBRIGEN  ANTRAGSUNTERLAGEN werden Schnellhefter empfohlen (keine losen Blätter, Spiralbindungen, Aktenordner 

etc.).  
 Zur TRENNUNG DER ANLAGEN sind Register oder Trennstreifen mit entsprechender Nummerierung gemäß Anlageverzeichnis 

zu verwenden. 
 Das ANTRAGSFORMULAR (1-fach für TV-Anträge) ist jeweils an den Anfang zu reihen. 
 DIE ANLAGEN 1 – 3 (Firmenbuchauszug, Gewerbeschein und Bilanz/Jahresabschluss) sind getrennt von den übrigen 

Antragsunterlagen in einfacher Ausfertigung vorzulegen. 
 Der entsprechende EIGENSCHAFTSTEST ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben dem Antrag beizulegen. 

www.filmfonds-wien.at/de/Foerderungen/TV-Eigenschaftstests/Eigenschaftstests-fuer-TV-Produktionen/ 
 

 


